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AMTLICHER TEIL

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der Stadt
Lauscha hat in seiner Sitzung am 24. Januar 2005
im öffentlichen Sitzungsteil folgende Beschlüsse
gefasst:

Beschluss-Nr. 4/1643/05
Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Lauscha 2005 

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss des Stadtrates der Stadt
Lauscha beschließt die Vorlage des beigefügten Wirtschaftspla-
nes Wasserwerk Lauscha für das Wirtschaftsjahr 2005 für die
Betriebsteile Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung
und empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussfassung durch den Stadt-
rat der Stadt Lauscha. Der Wirtschaftsplan schließt

Trink- Ab Gesamt-
wasser- wasser- betrieb
versorgung entsorgung

Euro Euro Euro

a) im Erfolgsplan
mit den Erträgen 379.359 302.647 682.006
und den Aufwendungen 422.001 308.617 730.618

b) im Vermögensplan
mit den Einnahmen 1.586.029 2.553.722 4.139.751
und den Ausgaben 1.586.029 2.553.722 4.139.751

ab.

Die Höhe der Kreditaufnahmen zur Investitionsfinanzierung
beträgt 298.092 Euro im Betriebszweig Trinkwasserversorgung
und 820.260 Euro im Betriebszweig Abwasserentsorgung.
Zusätzlich ist eine Kreditaufnahme zur Beitragsrückzahlung im
Bereich Trinkwasserversorgung in Höhe von 1.153.511 Euro
erforderlich.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 Euro fest-
gesetzt und bedarf damit gemäß § 65 (2) ThürKO nicht der Geneh-
migung.

Die satzungsrechtlichen Regelungen erfolgen in der Haushaltssat-
zung der Stadt Lauscha. 

Beschluss-Nr. 4/1644/05
Zuwendungen für Ehrungen zu Geburtstagen 

Der Haupt, Finanz- und Werkausschuss beschließt nachfolgende
neue Regelung über die Zuwendungen für die Ehrungen zu
Geburtstagen und Ehejubiläen ab dem 1. Februar 2005:

1. Eine Zuwendung erfolgt nur noch zum 80., 85. und jährlich ab
dem 90. Geburtstag.

2. Zuwendungen erfolgen für Goldene Hochzeiten, Diamantene
Hochzeiten und Eiserne Hochzeiten.

ENDE AMTLICHER TEIL
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Informationen zum Bereitschaftsdienst
Wasserwerk Lauscha

Außerhalb der Dienstzeiten ist der Bereitschaftsdienst des
Wasserwerkes Lauscha unter der Ruf-Nr. 0172 / 7 99 01 25 zu
erreichen.

Während der Dienstzeiten erreichen Sie das Wasserwerk
Lauscha unter der Ruf-Nr. 2 06 51 oder 2 90 16.

Informationen der Stadtverwaltung

NICHTAMTLICHER TEIL

lnformationen
aus dem Wasserwerk Lauscha

1. Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes

Wir freuen uns, den Grundstückseigentümern in Lauscha mit-
teilen zu können, dass das Thüringer Kommunalabgabenge-
setz im bürgerfreundlichen Sinn am 17. Dezember 2004 geän-
dert worden und zum 1. Januar 2005 in Kraft getreten ist.

Mit dieser Gesetzesänderung wurden die Verschlechterungen
der Änderung aus dem Jahr 1999, wie zum Beispiel die Bei-
tragserhebung nach der „möglichen Bebauung“, beseitigt.

Kernbestandteil des neuen Gesetzes ist, dass Wasserbeiträge,
d. h. Einmalzahlungen zur Herstellung der öffentlichen Was-
serversorgungseinrichtung, nicht mehr erhoben werden dür-
fen. Gezahlte Beiträge werden zurückerstattet.

Im Abwasserbereich wurden begünstigende Regelungen für
große Grundstücke sowie für unbebaute Grundstücke geschaf-
fen.

Im Einzelnen geben wir folgende Hinweise:

Bereich Trinkwasserversorgung:

Fur die Rückerstattung gezahlter Beiträge ist kein Antrag
erforderlich, die Rückerstattung erfolgt quasi automatisch. Die
Rückzahlung erfolgt allerdings unverzinst. Sie wird an die
Grundstückseigentümer vorgenommen, die am 1. Januar 2005
Eigentümer des betreffenden Grundstückes sind. Wir sind
bemüht, nach Vorliegen der Voraussetzungen, die Rückzah-
lung im 3. Quartal 2005 vorzunehmen.

Diejenigen Personen, die Stundungsvereinbarungen und
Ratenzahlungen für die Beiträge mit uns abgeschlossen haben,
bitten wir darum, ab sofort keine Zahlungen mehr zu leisten.

Bereich Abwasserentsorgung:

Abwasserbeitrage wurden in Lauscha bisher nicht erhoben.
Folglich gibt es bei uns auch keine Notwendigkeit, Bescheide
zu überprüfen sowie Rückerstattungen vorzunehmen.

Für die Zukunft ist es erforderlich, genaue Überlegungen
anzustellen, ob im Abwasserbereich Beiträge erhoben werden
sollen oder auch hier eine reine Gebührenfinanzierung ange-
strebt wird. Die Folge der reinen Gebührenfinanzierung ist
natürlich, dass die Gebühren deutlich höher sind als bei einer
Mischfinanzierung aus Gebühren und Beiträgen.

Aus diesem Grund werden wir auch die Gebühren im Trink-
wasserbereich anheben müssen. Ab welchem Zeitpunkt dies
erfolgt, steht derzeit noch nicht fest.

Falls Sie weitere Fragen haben oder den Gesetzestext einsehen
möchten, können Sie sich gerne an das Wasserwerk Lauscha
wenden.

2. Allgemeines

Auf Grund der derzeitigen Witterung möchten wir nochmals
auf die Verpflichtung der Grundstückseigentümer hinweisen,

die Wasserversorgungsanlagen sowie die Wasserzähler vor
Frosteinwirkung zu schützen. Desweiteren bitten wir die
betreffenden Anlieger, im Zuge der Räum- und Streupflicht
auch die Hydranten zugänglich zu halten.

Dr. W. Rempel
Werkleiter

Das Einwohnermeldeamt informiert:

Zuwendungen für Ehrungen zu Geburtstagen

Ab dem 1. Februar 2005 erfolgt eine Zuwendung nur zum 80., 85.
und jährlich ab dem 90. Geburtstag. Zuwendungen erfolgen wei-
terhin für Goldene Hochzeiten, Diamantene und Eiserne Hoch-
zeiten.

Gratulationen zu Geburtstagen erfolgen in der „Lauschaer
Zeitung“ weiterhin für Frauen und Männer ab dem 65. Lebensjahr,
im „Freien Wort“ ab dem 70. Lebensjahr.

Jubilare, die keine Veröffentlichung wünschen, werden gebeten,
dies dem Einwohnermeldeamt rechtzeitig mitzuteilen.

Die nächste Ausgabe der 

Lauschaer Zeitung
erscheint am 11. März 2005.

Redaktionsschluss ist der 2. März 2005.
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Wir gratulieren den Bürgern der Stadt Lauscha:

14.02. Grete Kempin zum 81. Geburtstag
15.02. Marianne Köhler-Sterz zum 89. Geburtstag
15.02. Charlotte Müller-Uri zum 82. Geburtstag
15.02. Lonny Weigel zum 80. Geburtstag
15.02. Walter Hofmann zum 79. Geburtstag
17.02. Lieselotte Meier zum 77. Geburtstag
17.02. Waltraud Bittner zum 72. Geburtstag
17.02. Ursula Hampe zum 65. Geburtstag
18.02. Arno Weschenfelder zum 72. Geburtstag
19.02. Gertrud Langbein zum 88. Geburtstag
19.02. Waltraud Edelmann zum 73. Geburtstag
20.02. Helga Bäz zum 68. Geburtstag
21.02. Günter Bäz zum 70. Geburtstag
22.02. Liselotte Meinzenbach zum 81. Geburtstag
22.02. Lothar Andrae zum 72. Geburtstag
23.02. Suse Geitner zum 83. Geburtstag
23.02. Edeltraud Wenzel zum 75. Geburtstag
23.02. Ingrid Seelemann zum 65. Geburtstag
25.02. Irma Leipold-Beck zum 82. Geburtstag
25.02. Lonny Pamminger zum 74. Geburtstag
25.02. Dieter Hartung zum 69. Geburtstag
26.02. Herbert Fiebig zum 76. Geburtstag
26.02. Lieselotte Fiebig zum 75. Geburtstag
27.02. Dr. Walter Gaube zum 77. Geburtstag
28.02. Ida Greiner zum 88. Geburtstag
01.03. Elsa Huhn zum 78. Geburtstag
01.03. Renate Schneider zum 66. Geburtstag
02.03. Ilse Greiner-Mai zum 69. Geburtstag
02.03. Lotte Sesselmann zum 66. Geburtstag
03.03. Margarethe Schulze zum 90. Geburtstag
03.03. Hans Bock zum 65. Geburtstag
04.03. Werner Hörnlein zum 88. Geburtstag
04.03. Annita Büchner zum 83. Geburtstag
04.03. Hanni Kaufmann zum 82. Geburtstag
06.03. Hannelore Thiele zum 66. Geburtstag
07.03. Fredi Weschenfelder-Tädel zum 71. Geburtstag
07.03. Wolfgang Müller-Schwefel zum 67. Geburtstag
08.03. Albin Suffa-Prites zum 85. Geburtstag
08.03. Erika Leipold-Büttner zum 82. Geburtstag
08.03. Martha Knauer zum 79. Geburtstag
08.03. Kurt Greiner-Mai zum 73. Geburtstag
10.03. Lieselotte Weimann zum 84. Geburtstag
10.03. Irma Möller zum 81. Geburtstag
10.03. Irmgard Greiner-Perth zum 69. Geburtstag
10.03. Edith Müller Blech zum 66. Geburtstag
11.03. Irene Hoffmann zum 75. Geburtstag
11.03. Manfred Seibt zum 66. Geburtstag
12.03. Martha Koch zum 82. Geburtstag
13.03. Lothar Böhm zum 69. Geburtstag

Geburtstage   

Wir gratulieren den Bürgern des Ortsteiles Ernstthal:

14.02. Franz Böhm-Dores zum 66. Geburtstag
15.02. Siegfried Fischer zum 74. Geburtstag
15.02. Henriette Klug zum 71. Geburtstag
17.02. Helga Baumbach zum 74. Geburtstag
19.02. Brigitte Knauer zum 74. Geburtstag
20.02. Ursula Luthardt zum 65. Geburtstag
22.02. Sophie Wicklein zum 76. Geburtstag
22.02. Harry Klug zum 70. Geburtstag
23.02. Ursula Lazik zum 72. Geburtstag
27.02. Anneliese Heinz zum 83. Geburtstag
03.03. Ludwig Neubauer zum 74. Geburtstag
04.03. Irma Müller-Marks zum 67. Geburtstag
06.03. Heinz Lipfert zum 66. Geburtstag
07.03. Lene Möller zum 78. Geburtstag
10.03. Harry Mauer zum 70. Geburtstag
10.03. Nelly Ulbrich zum 67. Geburtstag
12.03. Ilse Müller zum 84. Geburtstag
12.03. Helga Müller-Schwefel zum 65. Geburtstag
13.03. Alfred Domogalla zum 67. Geburtstag
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